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§ 3

(1) Die Pflicht der LPG und VEG zum Abschluß von 
Verträgen mit den Erfassungs- und Aufkaufbetrieben 
für landwirtschaftliche Erzeugnisse (§ 4) bezieht sich 
nach dieser Anordnung

1. auf

a) pflanzliche Erzeugnisse einschließlich Saat- und 
Pflanzgut:
Getreide (artengerecht), Speisehülsenfrüchte, 
Ölsaaten, Kartoffeln, Heu, Getreidestroh, Öl
saatenstroh, Zuckerrüben, Tabak, Faserlein, 
Hanf, Ölfaserlein, Arznei- und Gewürzpflanzen, 
Mohnkapseln, Hopfen, Korbweiden, Futter
sämereien, Mais, Futter- und Zuckerrübensaat
gut;

b) tierische Erzeugnisse:
Schlachtschweine, Schlachtrinder, Schlachtschafe 
und sonstiges Schlachtvieh, Geflügel, Milch, 
Eier, Wolle und Bienenhonig;

2. auf landwirtschaftliche Zucht- und Nutztiere ent
sprechend der Verordnung vom 18. Dezember 1958 
über den Handel mit Zucht- und Nutzvieh (GBl. I 
1959 S. 5).

(2) Die Aufnahme anderer landwirtschaftlicher oder 
der landwirtschaftlichen Produktion dienender Erzeug
nisse (z. B. Futtermittel) in die Verträge nach § 1 Abs. 1 
unterliegt der Vereinbarung der Vertragspartner.

§ 4
(1) Erfassungs- und Aufkaufbetriebe für landwirt

schaftliche Erzeugnisse sind:

1. die Volkseigenen Erfassungs- und Aufkaufbetriebe 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse (VEAB),

die Volkseigenen Erfassungs- und Aufkaufbetriebe 
für tierische Rohstoffe (VEAB-tR) und
das Zentrale Kontor der Volkseigenen Erfassungs- 
und Aufkaufbetriebe landwirtschaftlicher Erzeug
nisse in Groß-Berlin,

У 2. die Deutschen Saatguthandelsbetriebe,

3. die Molkereien,

4. alle anderen sozialistischen Betriebe, die zur Er
fassung und zum Aufkauf der im § 3 Abs. 1 Ziff. 1 
genannten Erzeugnisse nach den geltenden Bestim
mungen zugelassen sind (insbesondere die Volks
eigenen Bastfaseraufbereitungsbetriebe, Zucker
fabriken, Rohtabakbetriebe u. a.).

(2) Für die Vertragsabschlüsse bei planmäßigen Di
rektlieferungen landwirtschaftlicher Erzeugnisse zwi
schen den sozialistischen Landwirtschaftsbetrieben und 
den sozialistischen Industrie- und Handelsbetrieben oder 
Haushaltsorganisationen gelten die vom Ministerium für 
Landwirtschaft, Erfassung und Forstwirtschaft geson
dert erlassenen Bestimmungen.*
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§ 5

(1) Die örtlichen staatlichen Organe, die für die Be
stätigung der Betriebspläne verantwortlich sind, haben 
den im § 4 genannten Erfassungs- und Aufkaufbetrie
ben für landwirtschaftliche Erzeugnisse zur Gewähr
leistung ihrer Aufgaben nach der Verordnung vom
28. Januar 1960 über die Erweiterung des Vertrags
systems mit den LPG (GBl. I S. 97) in der Fassung 
des Beschlusses vom 8. Dezember 1960 über Maßnahmen 
zur Steigerung der landwirtschaftlichen Marktproduk
tion, insbesondere zur Erhöhung der Kuhbestände und 
der Milchproduktion (GBl. II S. 511)

1. alle zur Ausfertigung der Verträge erforderlichen 
Unterlagen über die Marktproduktion der einzel
nen LPG und VEG einschließlich der Orientie- 
rungs- und Kennziffern zu übergeben oder ihrten 
darin Einsichtnahme zu gewähren;

2. alle während des Kalenderjahres in den Betriebs
plänen der LPG und VEG von ihnen durchgeführ
ten Änderungen und Berichtigungen der Pläne des 
staatlichen Aufkommens einschließlich der Pflicht
ablieferung unverzüglich mitzuteilen, damit die 
Verträge entsprechend geändert werden können. 
Dies gilt auch für die von den zuständigen staat
lichen Organen genehmigten Änderungen der Plan
aufgaben, die von den LPG und VEG wegen 
außergewöhnlicher, die Vertragserfüllung wesent
lich beeinflussender Umstände, wie Viehseuchen, 
Unwetterkatastrophen u. a., beantragt wurden, so
wie für die Änderungen der Planmengen der tech
nischen Kulturen nach § 1 Abs. 5.

(2) Die in den Lieferantenkarteien der Erfassungs
und Aufkaufbetriebe enthaltenen Angaben über den 
Plan und die Erfüllung der Pflichtablieferung und des 
staatlichen Aufkommens sind Grundlage für die Be
rechnung und Auszahlung der Preise (Erfassungs-, Auf
kauf- bzw. Erzeugerpreise) durch die Erfassungs- und 
Aufkaufbetriebe. Diese sind verpflichtet, die Lieferan
tenkarteien mit den bei den Räten der Gemeinden ge
führten Erzeugerkarteien gemäß den geltenden Bestim
mungen ständig in Übereinstimmung zu halten.

§ 6

Für die Festlegung der Liefertermine gelten, wenn 
keine Einigung über eine vorfristige Lieferung erzielt 
wird, die gesetzlichen Fristen für die Pflichtablieferung 
bzw. 'die gesetzliche Festlegung der Lieferungen nach 
dem Volkswirtschaftsplan. Dabei ist bei Vertrags
abschluß in den Verträgen für tierische Erzeugnisse 
mindestens eine Aufteilung der Liefermengen nach 
Monaten, mit VEG und gefestigten LPG für Schlacht
vieh nach Dekaden vorzunehmen.

§ 7

(1) Mast- und Auf zucht vertrage, Neben Verträge sowie 
sonstige besondere Vereinbarungen, in denen zwischen 
den Vertragspartnern die Lieferung von landwirt
schaftlichen Erzeugnissen oder Zucht- und Nutzvieh 
für das jeweilige Planjahr zu besonderen Bedingungen 
vereinbart wurde, werden Bestandteil der nach § 1 
Abs. 1 abgeschlossenen Verträge. Neben Verträge oder


